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RS OGH 1994/3/9 7Ob530/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1994

Norm

EheG §83

EheG §94

Rechtssatz

Ein lebenslanges Alleinbenützungsrecht der Antragstellerin mit der Verp0ichtung des Antragsgegners, dieses auch auf

einen allfälligen Rechtsnachfolger zu überbinden, führt zu einer unzumutbaren Entwertung der dem Antragsgegner

gehörenden Liegenschaftshälfte und käme einer entschädigungslosen Aufgabe seines Eigentums nahe. Die

Einräumung eines befristeten Alleinbenützungsrechtes an die Antragstellerin kommt daher beiden Interessen

entgegen.
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